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Norm

KO §29 Z1

Rechtssatz

Die Auszahlung von Scheingewinnen im Rahmen eines Schneeballsystems (Pyramidenspiel) ist eine unentgeltliche

Verfügung. Die Anfechtbarkeit nach § 29 Z 1 KO setzt voraus, dass die Unentgeltlichkeit für den Zahlungsempfänger

erkennbar war.Die Auszahlung von Scheingewinnen im Rahmen eines Schneeballsystems (Pyramidenspiel) ist eine

unentgeltliche Verfügung. Die Anfechtbarkeit nach Paragraph 29, Ziffer eins, KO setzt voraus, dass die Unentgeltlichkeit

für den Zahlungsempfänger erkennbar war.
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